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9773 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tierschutzgesetz geändert wird 

Seit der Einführung des bundeseinheitlichen Tierschutzgesetzes in Österreich hat sich die 
gesellschaftspolitische Bedeutung des Themas – insbesondere im Nutztierbereich – weiterentwickelt, 
sodass einzelne Regelungen der neuen Auffassung anzupassen sind. 
Die fachlichen Vorschläge für den vorliegenden Beschluss des Nationalrates wurden einerseits in einer 
Arbeitsgruppe des Tierschutzrates unter Einbeziehung der betroffenen Verkehrskreise erarbeitet, 
andererseits wurden Vorschläge des Tierschutzrates, des Vollzugsbeirates, von mit der Vollziehung 
befassten Landesbehörden, Tierschutzombudspersonen und Tierschutzorganisationen berücksichtigt, die 
Problemstellungen des Vollzuges betreffen. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 4. 
April 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Adelheid Ebner, Mag. Nicole Schreyer, 
Martin Weber, Anneliese Junker, Gerd Krusche und Peter Oberlehner. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2017 04 04 

 Mag. Daniela Gruber-Pruner Gerd Krusche 
 Berichterstatterin Vorsitzender 

www.parlament.gv.at




